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Gesuch um Erteilung eines unbefristeten Führerausweises 
 
 
 
Dem Amt für Strassen- und Schiffsverkehr Uri frühestens einen Monat vor dem Ablauf des 
Führerausweis auf Probe einreichen. 
 
 

Name  

Vorname  

Geburtsdatum  

Strasse  

PLZ und Ort  

Ausweisnummer  
 
 
 
 
Die Bescheinigung über die Teilnahme an der Weiterbildung (1. und 2. Kurstag) und 
der befristete Führerausweis im Kreditkartenformat sind dem Gesuch beizulegen. 
 
Wer vorsätzlich durch unrichtige Angaben, Verschweigen erheblicher Tatsachen oder 
Vorlage falscher Bescheinigungen einen Ausweis erschleicht, wird mit einer Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe verurteilt (Art. 97 SVG) und hat mit dem Entzug des 
Ausweises zu rechnen (Art. 16 SVG). 
 
 
 

Ort, Datum  

Unterschrift  
 


